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SATZUNG 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan 

Örtliche Bauvorschriften 

„Kälberwaid 1. BA – 1. Änderung“ 

 

S a t z u n g e n 

       

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönchweiler hat am tt.mm.20jj 

a) aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches – BauGB – vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 

2414), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

b) aufgrund von § 74 Abs. 1 und 7 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg – LBO 

– vom 05.03.2010 (GBl. 358, ber. 416), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 

vom 21.11.2017 (GBl. S. 612, 613), 

in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – vom 

24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. 698), zuletzt geändert durch  Artikel 1 des Gesetzes vom 

19.06.2018 (GBl. S. 221) 

 den Bebauungsplan „Kälberwaid 1. BA – 1. Änderung“ sowie  

 die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Kälberwaid 1. BA – 1. Änderung“ 

als Satzungen beschlossen. 
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§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich der Satzungen ist der zeichnerische Teil des Bebau-

ungsplans samt örtlichen Bauvorschriften vom tt.mm.20jj maßgebend. Er ist Bestandteil der 

Satzungen. 

§ 2 Bestandteile der Satzungen 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, bestehend aus: 

1. dem Zeichnerischen Teil, Maßstab 500, in der Fassung vom tt.mm.20jj,  

2. dem Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften 

und Hinweisen (Seiten x-x), in der Fassung vom tt.mm.20jj. 

Beigefügt sind eine gemeinsame Begründung (Fassung vom tt.mm.20jj) mit Umweltbericht 

(§ 9 Abs. 8 BauGB, Fassung vom tt.mm.20jj), eine zusammenfassende Erklärung (Fassung 

vom tt.mm.20jj) sowie Anlagen (Fassung vom tt.mm.20jj). 

§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 

LBO ergangenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.  

Ordnungswidrig handelt auch, wer einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 

festgesetzten Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern dadurch zuwiderhandelt, dass diese besei-

tigt, wesentlich beeinträchtigt oder zerstört werden. 

§ 4 Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzungen und ihrer Bestandteile mit ihren Festset-

zungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 

des Gemeinderates übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 

Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. Hiermit wird der Bebauungsplan ausgefer-

tigt. 

Gemeinde Mönchweiler, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ...................................................... 

 (Rudolf Fluck, Bürgermeister)  
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§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzungen treten mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft  

(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

Gemeinde Mönchweiler, den tt.mm.20jj DER BÜRGERMEISTER 

SIEGEL 

 ...................................................... 

 (Rudolf Fluck, Bürgermeister)  
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 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN    

 Art der baulichen Nutzung 1.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO 

Die Art der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone 

festgesetzt. 

1.1 Sonstiges Sondergebiet 

§ 11 BauNVO 

SO Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmit-

teldiscounter“ 

Das Sonstige Sondergebiet dient der Unterbringung eines Lebensmitteldis-

counters mit einer Verkaufsfläche von maximal 1.115 m². 

Weiterhin ist auf einer anteiligen Verkaufs-/Nutzfläche von bis zu 100 m² ein 

Backshop mit Café allgemein zulässig. 

 Maß der baulichen Nutzung 2.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 19 BauNVO 

(1) Das Maß der baulichen Nutzung ist im zeichnerischen Teil durch Festsetzung 

der Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) sowie der ma-

ximalen Gebäudehöhe (GHmax) in der Nutzungsschablone dargestellt. 

(2) Die zulässige Grundflächenzahl darf durch Stellplätze und deren Zufahrten 

sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer Grundflächen-

zahl von 0,9 überschritten werden.  

(3) Die Gebäudehöhe wird bemessen zwischen dem unteren und dem oberen 

Bezugspunkt. 

Den oberen Bezugspunkt für die Gebäudehöhe bildet die Oberkante der 

Dachhaut des Firstes am höchsten Punkt des Gebäudes.  

Der untere Bezugspunkt zur Ermittlung der Gebäudehöhe liegt bei 756,00 m 

über Normalnull.  

(4) Die maximale Gebäudehöhe darf durch Anlagen, die der Energiegewinnung 

dienen (z.B. Sonnenkollektoren, PV-Anlagen, Wärmetauscher) und anderen 

technischen Anlagen, um maximal 0,8 m überschritten werden, wobei ein Ab-

stand von mindestens 1,0 m zum Dachrand einzuhalten ist. 
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 Bauweise 3.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 BauNVO 

Die Bauweise ist im zeichnerischen Teil in der Nutzungsschablone festgesetzt. 

a abweichende Bauweise  

Es gilt die abweichende Bauweise im Sinne einer offenen Bauweise mit den 

Abstandsregelungen der LBO, jedoch ohne die Längenbeschränkung der 

BauNVO. 

 Überbaubare Grundstücksfläche 4.

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen 

festgesetzt.  

 Stellplätze, Garagen und Carports 5.

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO  

(1) Stellplätze sind nur innerhalb der im zeichnerischen Teil als „Flächen für Stell-

plätze“ ausgewiesenen Fläche zulässig.  

(2) Garagen und Carports sind unzulässig. 

 Nebenanlagen, Anlagen zur Nutzung solarer Strah-6.
lungsenergien, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,  i.V.m. § 14 BauNVO 

(1) Anlagen gemäß § 14 Abs. 1 u. 3 BauNVO sind auf den gesamten Grund-

stücksflächen zulässig. 

(2) Anlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO sind ausnahmsweise auf den Grund-

stücksflächen zulässig. 

 Verkehrsflächen 7.

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Die öffentliche Verkehrsfläche, Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten sowie die Stra-

ßenbegrenzungslinie sind im zeichnerischen Teil festgesetzt. 
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 Grünflächen 8.

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

(1) Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Verkehrsgrün / Bö-

schung“ ist als zusammenhängende, begrünte Fläche herzustellen bzw. zu 

erhalten. Es sind vorrangig heimische Gehölze zu verwenden.  

(2) Innerhalb der Grünfläche ist die Anlage und flächige Abdeckung mit Mineral-

stoffen wie z. B. Kies, Wasserbausteinen, Schotter etc. über Folie, nicht zu-

lässig. 

 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 9.
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

9.1 Bauzeitenbeschränkung 

Erforderliche Gehölzrodungen sowie Baumaßnahmen, die mit Eingriffen in bestehen-

de Dachbereiche verbunden sind, sind nur außerhalb der Brutzeit, zwischen Anfang 

Oktober und Anfang März, durchzuführen. 

9.2 Nicht überbaute Grundstücksflächen 

(1) Nicht überbaute Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu un-

terhalten.  

(2) Die Anlage und flächige Abdeckung mit Mineralstoffen wie z. B. Kies, Was-

serbausteinen, Schotter etc. über Folie, ist nicht zulässig. 

9.3 Versickerungsfähige Oberflächenbefestigungen 

Zur Befestigung von Verkehrsflächen mit geringerem Verkehrsaufkommen bzw. ru-

hendem Verkehr (Stellplätze, Feuerwehrzufahrten, Lagerplätze für nicht wasserge-

fährdende Stoffe usw.) – ausgenommen Fahrbahnen und Fahrgassen auf dem 

Grundstück des Lebensmitteldiscounters – sind versickerungsfähige Bauweisen 

(Schotterrasen, Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster) zu verwenden.  

9.4. Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

(1) Für Außenbeleuchtungen (Straßen-, Hof-, Fassadenbeleuchtungen usw.) sind 

ausschließlich gelbes Licht (Natriumdampflampen) oder warmweiße LED-

Leuchten (2500 K bis 3500 K) und insektendichte Lampengehäuse zu ver-

wenden und auf eine der Nutzung angepasste Zeitdauer zu beschränken 

(z. B. durch Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder).  
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(2) Die Leuchtkegel der Lampen sind gezielt auf die Nutzflächen auszurichten (z. 

B. Leuchten mit Richtcharakteristik, abschirmende Gehäuse). 

9.5. Ersatzquartiere für Haussperrling (Nistkästen) 

(1) An der Gebäudefassade des Lebensmitteldiscounters sind 5 Koloniekästen für 

Haussperrlinge anzubringen.  

(2) Die Standorte (Exposition, Höhe etc.) sind im Rahmen der ökologischen Bau-

begleitung festzulegen. 

(3)  Die Nistkästen sind jährlich innerhalb der Wintermonate (November bis Janu-

ar) zu reinigen.  

(4) Die Maßnahme ist durch ein Monitoring zu überwachen.  

 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 10.
Bepflanzungen  

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

10.1. Stellplatzbegrünung 

(1) Nicht überbaubare Grundstücksflächen und Flächen für Stellplätze sind mit 

großkronigen Laubbäumen zu verschatten.  

(2) Die erforderliche Anzahl der Baumpflanzungen beträgt ein Baum je 12 Stell-

plätze.  

(3) Die Pflanzgrubenbauweise 2 gem. den Empfehlungen der FLL zur Pflanzgru-

be bei für die Baumpflanzung ungeeigneten Bodenverhältnissen „Pflanzgrube 

mit offener Baumscheibe im Bereich von PKW-Stellplätzen“ (FLL, 2009) ist zu 

beachten.  

(4) Für die Baumarten- und Baumsortenauswahl sind die besonderen Standortan-

forderungen (tausalz-/frostresistent, wärmeverträglich, besondere Eignung für 

den Einbau in Pflanzquartiere, siehe hierzu die aktuelle Straßenbaumliste 

(GALK e.V., 2012)) zu berücksichtigen.  
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 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 11.
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

11.1. Erhaltung von Einzelbäumen 

(1) Die im zeichnerischen Teil festgesetzten zu erhaltende Einzelbäume sind zu 

pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zum nächstmöglichen Zeit-

punkt zu ersetzen. 

(2) Bei erforderlichen Neupflanzungen ist die Straßenbaumliste (GALK e.V., 

2012) zu beachten. 

11.2. Erhaltung von Hecken und Bäumen 

(1) Der im zeichnerischen Teil festgesetzte Bereich für „Zu erhaltende Hecken 

und Bäume (Böschungsbepflanzung)“ ist als dichtbewachsene Fläche zu er-

halten.  

(2) Die Randeingrünung in Form von durchgehenden Hecken, Strauchpflanzun-

gen und/ oder Bäumen ist dauerhaft zu erhalten, zu pflegen bzw. bei Abgang 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu ersetzen. 

(3)  Es sind vorrangig heimische Gehölze zu verwenden. 
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 HINWEISE 

1. Vermeidung von Lärm- und Staubentwicklung sowie 
Schadstoffausstoß während der Bauzeit 

Während der Bauzeit sind vorrangig lärmgedämmte Baumaschinen und Fahrzeuge 

mit hohen Anforderungen an den Schadstoffausstoß und die Vermeidung von Ölver-

lusten einzusetzen.  

Staubentwicklung ist, z.B. durch Befeuchten offener Bodenbereiche bei Bedarf, zu 

vermeiden. 

Im Falle eines Ölunfalls im Zuge der Erdbauarbeiten sind ein Bodenaustausch und 

die fachgerechte Entsorgung des betroffenen Bodens vorzunehmen. 

DIN 18915: Während der Bauphase ist der Oberboden durch getrenntes Abschieben 

und Lagern in einer begrünten, nicht befahrenen Miete bis zum Wiedereinbau, zu 

schützen. 

Baustellennebenflächen sind nur innerhalb des künftigen Geltungsbereiches aber 

außerhalb von zukünftigen Grün-/Ausgleichsflächen einzurichten. 

2. Regenwasserversickerung 

Anfallendes Niederschlagswasser von befestigten Flächen (z.B. Dächer, Straßen, 

Parkplätze, Wege) ist vorrangig dezentral über die belebte Bodenschicht in den be-

nachbarten Grünflächen bzw. in einer zentralen Versickerungsmulde zu versickern. 

Im Zuge der Entwässerungsplanung sollte die Anlage einer ausreichend bemesse-

nen, naturnah gestalteter Regenwasserrückhalte-, Versickerungs- und Verduns-

tungsmulde vorgesehen werden. Grünflächen sollen eine ausreichende Versicke-

rungsfunktion aufweisen. 

3. Zisternen 

Zur Speicherung von Niederschlagswasser für die Bewässerung von Grünflächen 

und ggf. als Brauchwasser, wird die Errichtung und Verwendung von Zisternen emp-

fohlen.  
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4. Metalloberflächen 

Der Witterung ausgesetzte Dach- und Fassadenteile mit Oberflächen aus Blei, Zink, 

Kupfer oder deren Legierungen ohne erosionsbeständige Beschichtung oder Behand-

lung, sollten vermieden werden.  

5. Kleintierschutz 

Lichtschächte, Regenfallrohre und ähnliche Bauwerke sind möglichst kleintier- und 

vogelsicher abzudecken. Die Öffnungen der Abdeckungen sollten maximal 10mm 

groß sein. 

Auf Bordsteine und andere Kanten über 5cm Höhe sollte verzichtet und ein vorrangig 

höhengleicher Ausbau der Verkehrsflächen vorgenommen werden. 
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 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 74 LBO Landesbauordnung Baden-Württemberg 

1. Äußere Gestalt baulicher Anlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO 

1.1. Dachgestaltung 

(1) Die Dachform der Hauptgebäude ist im zeichnerischen Teil in der Nutzungs-

schablone festgesetzt. 

(2) Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind mit Flachdächern oder flachgeneig-

ten Dächern bis max. 15° auszuführen. 

(3) Glasierte, reflektierende oder blendende Materialien sind als Dachdeckung 

unzulässig. Ausgenommen hiervon sind der Sonnenenergienutzung dienende 

Materialien. 

2. Werbeanlagen 

§ 74 Abs.1 Nr. 2 LBO 

(1) Werbeanlagen sind nur an der Stätte eigener Leistung zulässig. Fremdwer-

bungen sind nicht zulässig.  

(2) Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Fläche von 6 m² und einer Höhe 

von maximal 3 m zulässig. Pro Betrieb ist maximal eine freistehende Werbe-

anlage zulässig. 

(3) Werbeanlagen an Gebäuden sind mit max. 20m² je Fassadenseite zulässig.  

(4) Unzulässig sind Werbeanlagen mit nach oben abstrahlendem, wechselndem 

und bewegtem oder laufendem Licht und Booster (Lichtwerbung am Himmel).  

3. Stellplatzverpflichtung 

§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO 

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze beträgt mindestens 1 Stellplatz je 20 m² Ver-

kaufsfläche.  

 


